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1716 Juni 20 . , Solothurn A

SCHREIBEN VON [ JOHANN LUDWIG] VON ROLL [ AN BEAT JAKOB II . ZUR¬
LAUBEN]

"Jch häte schon längsten Meine . . . dancksagung erstatten sollen , und Meines

grosen Patronen bezeugter Wohlmeinung Jn letstverstrichnem Syndicat [von 1715]

Zue Frauwenfeld [an dem Beat Jakob II . Zurlauben als Tagsatzungsgesandter von
1

Stadt und Amt Zug teilnahm ] über schon drey erhaltne Urthlen Mit dem vierdten

die herren högger [Sebastian Högger und Hans Georg Högger ] Zue bezahlung des

So klar Jn der gerichtsvertigung [aus dem Jahre 1713 ] Zue schönenberg [ im

Thurgau gelegene Gerichtsherrschaft des Bistums Konstanz ] Enthaltnes Kauff-

schillings Zue vermögen , wan Nit dieses geschäfft Mit wunderlicher Manier Prae-

cipitiert und vorläuffig underbauwt wäre gewesen , also dass Jch dass unver¬

hoffte Urthel Mit der Citation , so in allem nur acht Tag angestanden , bey
2

ruckhkunfft meiner anwälthen Zue vernemmen gehabt , desswegen Jhnen von gueten

fründten eingerathet worden , dass Appellatzgelt Zue erlegen umb ein Billiche-

res Urthel Zue erlangen . " Leider sei er aber dann den ganzen Winter

über derart arg von der Podagra befallen gewesen , dass er weder
den öffentlichen - [ von Roll war damals Schultheiss von Solothurn]

- noch seinen privaten Geschäften habe nachgehen können . So sei

es ihm denn auch nicht möglich gewesen , die entsprechende Appel¬

lation in die Wege zu leiten . Deshalb versuche er , "ein Revision

au ff Künftiges Syndicat Zue Frauwenfeld dises geschäffts halber Zue erlangen " .

Dass er damit Erfolg haben werde , sei umso mehr zu erhoffen , "wei¬

len das Will - Curliche Urthel Nit bestehn kan , Jndemme die wähl eintweders Mit

Billets de guabelles schon Zue selber Zeit Jn verrueff und Ungültigkeit Jn

franckhreich verfallen , vor sich Selbsten aufgehebt wird , dass gueth aber so

bey drey Jahren die Käüffer als eigenthum herren besessen , Junge auff - wachs-

holtz ausgereüthet , auch hoches ungewüter und haglen in Räben erlütten Noch

einem unwiderrueffliehen Kauff und vertigung widerumb Zueruckh Zu nerrmen,

wäre ein solches schädliches und wider alle Eydgnossische herkommenheiten un¬

erhörtes Zumuothen , dass warlich Niemandt Jn Käüffen und Verkäüffen Künfftig

Mer sicher wäre darbey dass bonum Publicum höchstens leydete , welches Jch als

Ehevogt Meiner liebsten gemahlin [Maria Magdalena Wallier ] noch gegen Gott

noch gegen der . . . weldt Zue verantworthen wüste . Lebe also der Zueversicht,

dass die liebe Justiz uns desen entheben , sonder die Käüffer den versprochnen



KauffSchilling Mit paavem gelt auszuvichten luth einhalt dev Vevtigung für

dass vievdte Mahl Zuevevfällen Machen . " So möchte er ihn , [ Zurlauben]

abschliessend bitten , ebenfalls dazu beizutragen , dass das genann

te Urteil an der nächsten Jahrrechnung [ wo Stadt und Amt Zug

freilich nicht durch Zurlauben vertreten war ] tatsächlich revi¬

diert werde.

1) Es ging um das Gut Kesselhalden in dev Hevvschaft Schönenbevg , das Johann
Ludwig von Roll im Namen seinev Gattin , Mavia Magdalena Walliev , als eigent
liehe Besitzevin des Gutes , an Sebastian und Hans Geovg Höggev , Kämmevev
und Pvädikant von Sittevdovf , vevkaufen wollte . Bezüglich dieses Vevkaufs
abev entstanden zwischen den beiden Vevtvagspavteien Stveitigkeiten . Vgl.
AH 122 , 414 - 416.

2 ) Als Anwälte von Rolls fungievten in diesem Vevkaufsgeschäft 1713 Niklaus
Bovnev , 1714 devselbe sowie Fvanz Kyd und Ammann Rutishausev . Vgl . AH 122,
414 - 415.
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